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Norm

ZPO §57

ZPO §299

1. ZPO § 57 heute

2. ZPO § 57 gültig ab 01.05.1983 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 135/1983

1. ZPO § 299 heute

2. ZPO § 299 gültig ab 01.05.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 61/2022

3. ZPO § 299 gültig von 01.01.1898 bis 30.04.2022

Rechtssatz

Die Behauptungs- und Beweislast für die die Befreiung von der Sicherheitsleistungsp;icht betre<enden Umstände

tri<t grundsätzlich den Kläger, der sich auf sie stützt. Ob einer Partei nach § 299 ZPO die Vorlage des Originals

aufzutragen ist, liegt im gebundenen Ermessen des Gerichts. Nach dem gemeinschaftsrechtlichen

Diskriminierungsverbot darf ein Mitgliedstaat von einem Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats mit Wohnsitz

in einem Drittstaat die Leistung einer Prozesskostensicherheit nicht verlangen, auch wenn er we<;ier Wohnsitz noch

Vermögen im erstgenannten Mitgliedstaat hat, sofern - wie nach § 57 ZPO - ein solches Erfordernis für seine eigenen

Staatsangehörigen, die im Inland weder Vermögen noch Wohnsitz haben, nicht gilt.Die Behauptungs- und Beweislast

für die die Befreiung von der Sicherheitsleistungsp;icht betre<enden Umstände tri<t grundsätzlich den Kläger, der

sich auf sie stützt. Ob einer Partei nach Paragraph 299, ZPO die Vorlage des Originals aufzutragen ist, liegt im

gebundenen Ermessen des Gerichts. Nach dem gemeinschaftsrechtlichen Diskriminierungsverbot darf ein

Mitgliedstaat von einem Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaats mit Wohnsitz in einem Drittstaat die Leistung

einer Prozesskostensicherheit nicht verlangen, auch wenn er we<;ier Wohnsitz noch Vermögen im erstgenannten

Mitgliedstaat hat, sofern - wie nach Paragraph 57, ZPO - ein solches Erfordernis für seine eigenen Staatsangehörigen,

die im Inland weder Vermögen noch Wohnsitz haben, nicht gilt.
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